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1. Kapitel

Einleitende Ausführungen

§ 1 Einleitung und Schwerpunkte der Dissertation

A. Einleitung

Strafverfolgung ist Aufgabe des Staates. Die Strafverfolgungsbehörden 
sind verpflichtet, strafbare Handlungen von Amts wegen zu verfolgen und 
gegebenenfalls die öffentliche Klage zu erheben.1 Gesetzlich verankert ist 
das Legalitätsprinzip in §§ 152 II, 170 I StPO.2 Auf den Willen des Verletz
ten kommt es dabei nicht an.3 Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, grund
sätzlich seitens des durch die Tat Verletzten4, auf die Frage nach der Durch
führung eines Strafverfahrens, Einfluss zu nehmen. Unterschieden werden 
die Offizial und die Strafantragsdelikte. Strafantragsdelikte werden im 
deutschen Strafrecht nur dann verfolgt, wenn der Berechtigte einen Straf
antrag stellt.5 Die §§ 77 ff. StGB sowie § 158 StPO enthalten die gesetzlichen 
Regelungen des Strafantragsrechts.6 Nach heute herrschender Meinung ist im 
Strafantrag, ungeachtet seiner Kodifizierung im materiellen Strafrecht, eine 
Prozessvoraussetzung und somit eine Regelung des formellen Rechts zu se
hen.7

1 Zipf/Laue, in: Maurach/Zipf/Gössel, AT, § 75 Rdnr. 4.
2 Beulke/Swoboda, Strafprozessrecht Rdnr. 17.
3 Jescheck/Weigend, AT S. 907; Bosch, Jura 2013, 368; Rosenau, in: S/S/WStGB, 

§ 77 Rdnr. 1.
4 Gelegentlich treffen die jeweiligen Antragsdelikte Regelungen, bei denen neben 

dem Verletzten auch andere Strafantragsberechtigte existieren, bspw. § 301 II StGB.
5 Ähnlich wie die Strafantragsdelikte werden die so genannten Ermächtigungs

delikte gehandhabt, bei denen eine Strafverfolgung nur mit Ermächtigung des Be
rechtigten stattfindet.

6 Die Berechtigung des Strafantrages und dessen Rechtsnatur sind seit jeher Ge
genstand wissenschaftlicher Diskussionen. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang 
insb. auf Brähmer, Wesen und Funktion des Strafantrages, 1984; Lichtner, Die his
torische Begründung des Strafantragsrechts und seine Berechtigung heute, 1981; 
 M.-K. Meyer, Zur Rechtsnatur und Funktion des Strafantrags 1984.

7 Die Rechtsprechung sieht den Strafantrag von Beginn an als Institut des formel
len Rechts, siehe dazu die umfangreichen Rechtsprechungsnachweise bei Schmid, in: 
LKStGB, 12. Aufl., Vor § 77 ff. Fn. 12. Auch der Gesetzgeber hegt keine Zweifel an 
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Innerhalb der Antragsdelikte gibt es streng genommen drei Gruppen. Zu
nächst solche, bei denen der Strafantrag zwingende Voraussetzung für die 
Verfolgbarkeit der Tat ist.8 Eine zweite Gruppe existiert in der Form, in der 
die Verfolgung grundsätzlich nur auf Antrag stattfindet, sofern bestimmte 
weitere Umstände vorliegen. Hierzu zählen zum Beispiel §§ 292 I und 293 
StGB, die gemäß § 294 StGB nur dann auf Antrag verfolgt werden, wenn die 
Tat von einem Angehörigen oder an einem Ort begangen worden ist, an dem 
der Täter die Jagd oder die Fischerei in beschränktem Umfang ausüben durf
te.9 Eine Sonderposition nehmen die Antragsdelikte der dritten Gruppe – die 
relativen Antragsdelikte10 – ein. Kennzeichnend hierfür ist, dass auch diese 
Taten grundsätzlich nur auf Antrag verfolgt werden. Eine Ausnahme besteht, 
wenn „die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Inte
resses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten 
hält“. Sie enthalten also zwei alternative Strafverfolgungsvoraussetzungen.11 
Sieht man sich die Entwicklung des Strafgesetzbuchs der letzten Jahre und 
Jahrzehnte an, fällt auf, dass diese Formulierung immer häufiger Einzug in 
das deutsche Strafrecht hält. 

Diese dritte Gruppe von Antragsdelikten ist vielschichtig problembehaftet 
und im wissenschaftlichen Diskurs hinsichtlich ihrer Daseinsberechtigung 
umstritten.12 Das größte Problem besteht hierbei im zweiten Halbsatz des 
relativen Antragsdelikts. Während es zum Strafantrag gesetzliche Vorgaben 

der prozessrechtlichen Natur des Strafantrags. Bei den Arbeiten zu einem Entwurf des 
Strafgesetzbuchs 1962 legte er seinem Entwurf ohne weitere Auseinandersetzung die 
prozessrechtliche Natur zugrunde, EStGB 1962 S. 252.

8 Sogenannte absolute Antragsdelikte; im StGB sind das § 123, § 145a, §§ 185 ff., 
§ 201 I, II, § 202, § 203, § 204, §§ 242, 246, 259, 263, 263a, 265a, 266 je i. V. m. 
§ 247, § 248b, § 248c III, IV, § 288, § 289, § 355 StGB.

9 So auch bei § 257 IV 1, § 323a III StGB. 
10 Umstritten, aber nicht von Bedeutung, ist die Bezeichnung dieser Deliktskatego

rie. Im Schrifttum finden sich verschiedene Bezeichnungen, wie etwa „eingeschränkte 
Antragsdelikte“, so Winnen, Eingeschränkte Antragsdelikte, 2001, „bedingte Antrags
delikte“, so Mitsch, in: MüKoStGB, Vor § 77 Rdnr. 2; „eingeschränkte Offizial
delikte“, so Bosch, Jura 2013, 368, 370; „unechte Antragsdelikte“, so Zielinski, in: 
GSKaufmann, 875, 885; „relative Offizialdelikte“, so Wolter, in: SKStGB, Vor § 77 
Rdnr. 1. Die wie hier favorisierte Bezeichnung als relatives Antragsdelikt findet sich 
bspw. bei Reinbacher, in: Leitner/Rosenau, § 51 DesignG Rdnr. 33; Brähmer, Wesen 
und Funktion, S. 143; Geerds, JZ 1984, 786, 788 und Dannecker, in: NKStGB, 
§ 299 Rdnr. 146.

11 Zöller, in: AnwaltKommentar StGB, § 230 Rdnr. 1.
12 Es gibt sowohl gänzliche Ablehnung dieser Konstruktion, bspw. Brähmer, We

sen und Funktion des Strafantrages, S. 176, 178; Geerds, JZ 1984, 786, 788, als auch 
Forderungen, diese Konstruktion verstärkt zu nutzen, indem eine Regelung für das 
besondere öffentliche Interesse im Allgemeinen Teil des StGB getroffen wird, so 
Rieß, Gutachten C 70 Rdnr. 98.
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sowie reichlich Literatur und Rechtsprechung gibt, fehlt es bei der Möglich
keit amtlichen Einschreitens bereits an gesetzlich normierten Vorgaben.

Am 2. April 1940 wurde die „Verordnung zur Änderung der Strafvor
schriften über fahrlässige Tötung, Körperverletzung und Flucht bei Verkehrs
unfällen“ erlassen.13 Durch diese fand die Passage „es sei denn, dass sie 
Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an 
der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten erachtet“14 
Einzug in das deutsche Strafrecht. Diese Vorschrift ist der Beginn des relati
ven Antragsdeliktes im deutschen Strafrecht in der Gestalt, wie es auch heute 
vielfach existiert.

Mit diesem zweiten Halbsatz, insbesondere mit dem „besonderen öffent
lichen Interesse an der Strafverfolgung“, beschäftigt sich die vorliegende 
Untersuchung.

B. Schwerpunkte und Gang der Untersuchung

I. Eingrenzung

Der Untersuchung liegt die Regelung der relativen Antragsdelikte de lege 
lata zugrunde. Hierbei soll es allein um das Verständnis der derzeitigen 
Rechtslage gehen. Ausgespart werden jedoch nicht die kritische Stellung
nahme zur gesetzlichen Regelung mit dem Vorschlag, de lege ferenda, eine 
andere gesetzliche Formulierung zu wählen. Eine Bewertung der relativen 
Antragsdelikte hinsichtlich ihrer Existenzberechtigung erfolgt nicht. Darüber 
hinaus erfolgt keine kriminalpolitische Analyse, welche Delikte – unerheb
lich ob de lege lata oder ferenda – als relative Antragsdelikte ausgestaltet 
sein sollten. Diese Frage ist in erster Linie vom Gesetzgeber zu beantworten. 
Ihm ist es zu überlassen, ob und welche Straftatbestände nicht als Offizial
delikte zu klassifizieren sind.

II. Zum Aufbau der Untersuchung

Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Innerhalb dieses einleitenden Ka
pitels wird die Konstruktion des relativen Antragsdelikts vorgestellt, ihre 

13 Siehe dazu auch H. Fischer, Die Erklärung des öffentlichen Interesses durch die 
Staatsanwaltschaft nach § 232 Abs. 1 StGB und §§ 376, 377 StPO, 1967.

14 Eine sprachliche Änderung dieser Passage hat durch das Inkrafttreten des 
EGStGB stattgefunden: Aus „erachtet“ wurde „hält“. Eine Begründung für die 
sprachliche Umgestaltung gibt BTDrs. 7/550 nicht.


